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Appe n Keltisches

M o n a t s b l a t t.

Nr. « Brach monat.

Eilet vom Gcsang zu Thatc»
Und von Thaten zum Gesang!

Weisstr.

Chronik des Vrochmonots.

Die dicßjährige ordentliche Versammlung des Ehegerich-
tes wurde den 10. und 11. Brachmonat in Trogen gehalten.
Die Behörde hatte sich mit 62 Fällen zu beschäfftigen. Dar-
unter waren 19 Begehren um die Erlaubniß zur Wieder-

verehclichung, die Legitimation eines Kindes, dessen Eltern
durch den Tod der Braut an der Copulation verhindert wur-
den, und 62 Scheidungsbegehrcn. Von diesen letzten wur-
den 9 zurückgewiesen; in 19 Fällen wurde die halbe, in 2Z
die ganze Scheidung ausgesprochen. Neun Scheidungen wur-
den durch Ehebruch, zwei durch infamirende Urtheile ver-

anlaßt; bei den meisten übrigen waren beharrliche Zänkereien,

langjährige Separationen, physische Gründe u. s. w. die

entscheidenden Motive des Gerichtes. Zehn Pare waren
schon früher halb geschieden worden. Vcrhältnißmäßig häu-

figer als sonst war dieses Mal der Ehebruch von Seite der

Weiber. In der Prariö des Ehegcrichtes werden die Er-
schwernngcn der Wiederverehclichung häufiger, und wol nie

sind die Fälle verhältnißmäßig so zahlreich gewesen, wo die

Geschiedenen vernrtheilt wurden, die Erlaubniß zu derselben
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beim Ehcgcrichtc nachzusuchen. Die Bußen ersteigen die

SumM von 1550 fl.; davon sind 491 fl. während des

Ehegcrichtcs oder bald nachher bezahlt worden. Die höchste

Buße einer einzelnen Person betrug 100 fl.

Auch dieses Mal wollen wir berichten, wie sich die vcr--

schiedenen Scheidungsbegehren auf die einzelnen Gemeinden

vertheilen. Unsere Leser erinnern sich vielleicht, daß jede

Partei der Gemeinde angerechnet wird, wo sie zuletzt zusammen-

gewohnt hat, und also der Scheidungsprozeß an die Ehe-

gaumcr gebracht wurde.

Scheidnngs-
beehren.

Zurnckge-
wiesen.

Halte
Scheidung.

Ganz«
?5e,'duttg.

Urnäsch 5 — — 5

Hcrisau 9 5 1 3

Schwellbrunn 2 1 — 1

Hundwcil 1 — — 1

Stein — —
Schönengrund — — — —
Waldstadt t — 1 —
Tcuffen 7 1 1 5

Bühler 1 1 — —
Speicher 2 — I 1

Trogen 2 — 1 1

Rehetobcl 3 — 2 1

Wald 2 1 I
Grub —
Heiden 2 — 1 I
Wolfhaldcn 1 — — 1

Lutzenberg 1 — — 1

Walzcnhauscn 1 — 1

Reute —
Gais 2 1 — 1

Zusammen: 42 9 10 23

Eine besondere Bedeutung erhielt diese Versammlung deS

Ehcgcrichtes durch die im letzten Jahre angeregten Vcrhand-
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lungei? über die Ursachen unserer gar so häufigen Eheschei-

düngen und die Mittel, wie dieser traurigen Erscheinung zu

begegnen wäre H. Landschreiber Hohl hatte den Com-
missionalbcricht abgefaßt, der sich durch Sachkenntniß und

sittlichen Ernst auszeichnet und hoffentlich nicht ohne Früchte
bleiben wird. Wir wünschen namentlich, daß er zur Publi-
cität gelange, da jede gründliche Abhülfe davon abhängt, daß

die öffentliche Meinung auf das Uebel aufmerksam gemacht

werde. Wir enlheben demselben vorläufig folgende Stelle.

„Wie sehr die Eheproeessc in unserm Lande zugenommen
und das frühere Verhältniß zur Bevölkerung überschritten

haben, mögen folgende Daten nachweisen."

„Die Volkszählung von 1667 weift eine Bevölkerung von
19,593 Seelen nach. Das Ehcgericht, das sich damals in
der Regel alljährlich zwei Mal (Frühling und Herbst) ver-
sammelte, hat in dem zehnjährigen Zeiträume von 1661 bis
1670 folgende Scheidungen ausgesprochen:

1661 in zwei Sitzungen 3 Scheidungen;
1662 „ drei 5

1663 " drei „ 4 »

1664 » zwei te 6 «-

1665 „ drei I »

1666 » zwei 4 t-

1667 » zwei 6 t-

1668 zwei 5 "
1669 » zwei 2 »

1670 zwei // 2

Zusammen in zehn Jahren 39 Scheidungen, oder im

Durchschnitt jährlich bei einer nur die Hälfte kleinern Be-

völkerung nicht völlig vier Scheidungen."

^Hundert Jahre später, bei einer muthmaßlichcn Bevölkc-

rung von 34,000 Seelen ergab sich folgendes Verhältniß:

MonatSblatt 1813, S. 103.
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1762
176:1

1764
176.7

1766
1767

1768
1769
1779
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in einer Sitzung 4

" » V il

„ „ „ ^
n„ // ' '

in zwei Sitzungen 4

in einer Sitzung 6

Scbeidungen;

»/

1,

k,

Zusammen in zehn Jahren 66 Scheidungen oder im

Durchschnitt jährlich 6ch.."

»Schon im Jahrzehcnd von 1894 — 1813 erfolgten 276
oder durchschnittlich jedes Jahr 27'/^ Scheidungen; im Jahr
zchcnd von 1814 — 1823 sogar 331 oder durchschnittlich

33'/,„; von 1824 — 1833 dann 258 oder durchschnittlich

25h. und im letzten Dcccnnium, von 1834 — 1843, wieder

276 oder durchschnittlich jedes Jahr 27^ Scheidungen."

Das Ehcgericht beschloß: 1) den Commissionalbericht dem

großen Rathe vorzulegen und denselben auf die traurigen
Folgen nicht gehöriger Beachtung bestehender Gesetze aufmcrk-
sam zu machen; 2) denselben dringend zu ersuchen, daß er

auf Mittel und Wege denken und die nöthigen Vollziehungs-
maßnahmen treffen möchte, dem angegebenen Uebel zu steuern

und demnach die übermäßige Anzahl von Eheprocesscn und
Ehescheidungen zu vermindern; 3) dem großen Rathe jährlich
von den chegcrichtlichcn Verhandlungen Bericht zu erstatten

und mit dem Berichte über die lctztjährigen Verhandlungen
zu beginnen; 4) die Ehcgaumcr einzuladen, nachdrücklichst

auf Vermittlung von Ehcstrcitigkcitcn hinzuwirken und in allen
dem Ehcgericht einzureichenden Acten wenigstens die Tage zu

bezeichnen, wann solche Vereinigungsversuche stattgefunden
haben.

Vom großen Rathe wurde den 18. Brachmonat eine

Commission, bestehend aus den HH. Landammann Zcllweger,



85

Statthalter Heim, Landessäckelmeistcr Schieß, Landshauptmann
Roth, Landsfähnrich Jakob und Rathsschreiber Schieß, nieder-
gesetzt, um den Gegenstand weiter zu prüfen und zu begut-
achten.

Das Sängerfest in Herisa», den 2ä. Brachmonat,
wurde von der herrlichsten Witterung begünstigt und ließ bei

allen Teilnehmern den günstigsten Eindruck zurück. Die
lieben Nachbarn von St. Gallen wohnten zwar nicht sehr

zahlreich bei, weil zugleich der thurgauer Sängerverein sein

Jahresfest in Kreuzlingen hielt; sie brachten aber ihren trefs-

lichen Scheitlin, und die Toggenburger fanden sich recht

zahlreich ein. — Der Umstand, daß manche Sänger erst spät
eintreten und sich die Mühe ersparen, mit den fleißigern
Mitgliedern sich lange genug vorzubereiten, soll schon bei

Bezirksversammlungen sehr nachthcilig gewirkt haben und mag
mit eine Ursache gewesen sein, daß die Hauptprobe am Tage
selbst über die Maßen lange gewährt habe. — In der sehr

geschmackvoll verzierten Kirche begrüßte H. Camerer Walser
die Versammlung mit einem gelungenen Vortrage, der den

sehr angemessenen Gedanken: Wohl dem Volke, das singen

mag, singen kann, singen will! glücklich ausführte. Nach
den trefflichen, für unser Land ehrenvollen Leistungen der

Sänger von Teuffen am eidgenössischen Sängcrfcste in Zürich

war es eine sehr verdiente Auszeichnung, daß der Redner

ihre „in unserm Lande bisher noch unübertroffenen (wir würden
lieber sagen unerreichten) Leistungen" und die großen Ver-
dienste des Präsidenten des Sängervcreins, des H. Lands-

hauptmann Roth, um die Gesangbildung in seiner Gemeinde

besonders hervorhob. Die im Ganzen gelungene Aufführung
leitete H. Lehrer Rohncr am Obstmarkt in Heriöau auf eine

Weise, die allgemein befriedigte. Schade, daß die letzten Töne

nicht geeignet gewesen sein sollen, ihn nach seiner Anstrengung

noch mit einem recht imposanten Schlüsse zu belohnen.

Die Bewirthung des Vereines fand beim Heinrichsbade statt,

und H. Nägeli soll sich den Preis unter den bisherigen
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Wirthen gewonnen haben. Zur allgemeinen Freude trugen
auch die trefflichen Anordnungen von Seite der hcrisaucr

Mitglieder, die überraschend schöne Ausschmückung des Zeltes
und die gelungenen Tafelsprüche bei. H. Pfarrer Wirth in

Hcrisau eröffnete dieselben mit seinem bekannten auSgczeich-

neten Talente. Es folgten die HH. Pfarrer Hubcr in Ober-

utzweil, Deean Scheitlin, Pfarrer Zollikofer in Marbach,
Pfarrer Bänzigcr in Grub und Cantonsrath Engler in St.
Gallen, die es trefflich verstunden, das Fest zu würzen, ohne

durch Ueberladung zu ermüden. Der ganze Tag bewies, daß

in Herisau für den Gesang ein sehr glückliches Klima ist.

(Der Beschluß der Chronik folgt.)

Litteratur.
Geschichte der eidgenössischen Freii'chießen. Von

M. August Feierabend. Zürich, Meyer und Zeller.
1844. 852 S. 8.

Wer sich für die Frcischießcn des eidgenössischen Schützenvereins

interessirt, und deren sind viele in Außerrohden, der findet hier ein

köstliches Buch, und die altmälige merkwürdige Entwickelung dieser so

großartig gewordenen vaterländischen Feste wird ihn außerordentlich an-
ziehen. Das Buch berichtet übrigens auch aus frühern Zeiten, indem es

mit dem Freischießcn in Sursee, im Jahre 1432, beginnt. Wo es zum
siebzehnten Jahrhundert vorrückt, widmet es einen etwas kurzen Artikel
dem bekannten Büchsenschießcn in HeriSau im Jahre ltiîtì, und erwähnt
zwei andere in Gais und Urnäsch. Aus unserm Lande bringt es ferner
zwei Schützcngrüße, die von den Appenzellcrn in Bern und Solothurn
gesungen wurden, und erzählt, nicht ganz richtig, von der Reise der

Schützcnfahne im Jahr 1842 über die Vögelinseck-Straße nach Chur.
— Das Acußcre ist so vortrefflich ausgestattet, wie man es von den

wackern Verlegern gewohnt ist.

Morgenblatt für gebildete Leser. Jahrgang 1844,
N. 118.

Verschiedene Sprecher, welche den Ursprung unserer Sängervereine,
Liedertafeln u. s. w. nicht zu beobachten im Falle gewesen sind, haben
seither über denselben gestritten, mitunter ganz sonderbare Behauptungen
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